
Schriftliche Anfrage  
der Abgeordneten Susanne Kurz BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
vom 06.08.2024

Konzerthaus München – Vertragsverletzung und Klage

Inmitten der politischen Rhetorik und der vielversprechenden Ankündigungen des 
Staatsministers für Wissenschaft und Kunst Markus Blume zum herbeigesehnten Bau-
beginn eines neuen Konzerthauses von überregionaler Bedeutung für ganz Bayern im 
Werksviertel der Landeshauptstadt München keimen Presseberichten zufolge Konflik-
te mit dem Grundstückseigentümer auf, dem ein Kulturbau seitens der damals CSU-
geführten Staatsregierung nicht erst am Sankt-Nimmerleins-Tag in Aussicht gestellt 
wurde1. Es stellt sich die Frage: Meint es die Staatsregierung mit ihren Beteuerungen 
ernst oder beschauen wir als bayerische Musikliebhaberinnen und Musikliebhaber 
nach bisherigen Ausgaben zweistelliger Millionenbeträge, nach langer Denkpause 
von Ministerpräsident Dr. Markus Söder und stotterndem Neustart nach der bereits 
lange zurückliegenden Initialzündung einen wohlklingenden Traum? Während die 
Staatsregierung mit großen Worten um sich wirft, bleibt die Realität noch im Schat-
ten der zurechtgestutzten Pläne verborgen, liegen zu erreichende Meilensteine weit 
in der Zukunft. Die Menschen, die viel Herzblut, viele Jahre ihres Lebens und zum Teil 
viel Geld in das neue Konzerthaus Bayern investiert haben, die Stadtgesellschaft, die 
Menschen in ganz Bayern, die Musik machen, genießen und lieben, und nicht zuletzt 
die beteiligten Institutionen stehen vor etlichen Fragen, die nicht nur die finanzielle 
Stemmbarkeit eines gestutzten Korpus, sondern auch die Transparenz und die tat-
sächlichen Interessen der Staatsregierung und des Ministerpräsidenten Dr. Markus 
Söder betreffen. Derzeit scheint den Presseberichten zufolge zumindest zweifelhaft, 
ob die Staatsregierung tatsächlich bereit ist, die notwendigen Schritte zu unternehmen, 
um ihre Rettungspläne für das Musikland Bayern mit dem angekündigten, dringend 
notwendigen neuen Konzerthaus Bayern in die Realität umzusetzen, oder ob es am 
Ende erneut nur bei leeren Versprechungen bleibt.

1 https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-konzerthaus-plaene-fragezeichen-lux.
KBk52fsoDpn9o67XWE2Yp9 und https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-
konzerthaus-streit-klage-lux.JyfJ6zwDdxoUssEN88oCwb

Die Staatsregierung wird gefragt:

1.1 Wie ist der Wortlaut des nichtöffentlichen Entwurfs der Beschlussvor-
lage des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst (StMWK) 
und des Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr (StMB), die 
der Süddeutschen Zeitung vorlag und aus der sich „mehrere Bruch-
stellen, an denen das Projekt noch scheitern kann“, ergeben (falls als 
Anhang zu dieser Schriftlichen Anfrage nicht möglich, getrennt ver-
senden)?   4
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1.2 Wie ist der Wortlaut des Kabinettsbeschlusses zum Bau des neuen 
Konzerthauses Bayern?   4

1.3 Wie ist der aktuelle Stand der Finanzierung des Konzerthauses, ins-
besondere im Hinblick auf die Beteiligung des Bayerischen Rundfunks 
(BR) und der Bürgerschaft (bitte tabellarisch angeben, welche Sum-
men aus der Zivilgesellschaft und welche Summen vom BR zur Bau-
finanzierung erwartet werden)?   4

2.1 Wurde die bei Frage 1.3 angegebene Summe vor dem 11.07.2024 mit 
dem BR besprochen?   4

2.2 Wenn ja, welche Position bezieht der BR zu der vom Freistaat ge-
wünschten Beteiligung?   4

2.3 Wie hoch muss nach derzeitiger Kostenkalkulation mindestens der 
prozentuale Anteil der Spenden aus der Zivilgesellschaft sein?   5

6.1 Wie gestaltet sich die langfristige Nutzung des Konzerthauses durch 
den BR und welche finanziellen Verpflichtungen hat der BR bezüglich 
jährlicher Zahlungen im Rahmen einer Dauernutzung übernommen?   5

6.2 Wie hoch sind die bisher eingegangenen Spenden aus der Bürger-
schaft und welche Strategien verfolgt die Staatsregierung, um weite-
re Spenden zu generieren (bitte auch auf Kooperation mit der Stiftung 
Neues Konzerthaus eingehen)?   5

6.3 Wie würde eine Verfehlung der Bemühungen kompensiert werden, 
ausreichend hohe Summe an Spenden aus der Bürgerschaft zu ak-
quirieren?   5

3.1 Welche Bemühungen unternahm die Staatsregierung bisher, um eine 
Einigung über eine mögliche Vertragsänderung im Erbpachtvertrag/
Erbbaurechtsvertrag zu erreichen?   6

3.2 Welche Interessen würde die Staatsregierung gegebenenfalls auch 
gerichtlich durchsetzen?   6

3.3 Wie gedenkt die Staatsregierung mit Blick auf den bisherigen Zick-
zackkurs in Bezug auf eine Fertigstellung, eine Zeitklausel vertraglich 
vertrauensvoll „in vertretbarer Weise auszugestalten“?   6

4.2 Welche Maßnahmen sind geplant, um einen festen Fertigstellungs-
termin halten zu können?   6

4.3 Bis zu welchem Datum sollte nach den Wünschen der Firma OTEC 
das Konzerthaus spätestens errichtet werden?   6

5.1 Welche Auswirkungen hat die geplante Reduzierung der Stellplätze 
in der Tiefgarage, z. B. auf die Gesamtkosten des Projekts und die 
Zustimmung des Grundstückseigentümers bzw. des Vertragspartners 
OTEC zur Stellplatzreduktion?   6
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5.2 Welche Forderungen, die auch gerichtlich durchgesetzt werden könn-
ten, könnten auf den Freistaat zukommen, falls keine Einigung mit 
OTEC erzielt wird, bzw. wie plant die Staatsregierung, diese zu ver-
hindern?   6

5.3 Wurden die am 11.07.2024 vorgestellten Pläne für das Konzerthaus 
vor der öffentlichen Ankündigung der neuen Pläne mit der Firma OTEC 
diskutiert?   6

7.1 Welche konkreten Vertragsänderungen werden derzeit mit OTEC ver-
handelt?   6

7.2 Welche Klauseln könnten eingeführt werden, um eine verbindliche 
Fertigstellung des Konzertsaals zu regeln?   6

8.3 Welche Positionen vertrat OTEC in Bezug auf die Neuplanung in Ge-
sprächen, die vor dem 11.07.2024 zwischen Vertretern der Staats-
regierung und OTEC stattgefunden haben (bitte getrennt beantworten, 
falls in der Antwort auf die Schriftliche Anfrage nicht möglich)?   6

4.1 Welche konkreten Schritte unternimmt die Staatsregierung, um ihre 
Bauverpflichtung für das Konzerthaus bzw. einen Kulturbau zu er-
füllen?   7

7.3 Welche Maßnahmen ergreift die Staatsregierung, um erneute Ver-
zögerungen im Ausschreibungs-, Planungs- und Bauprozess zu mi-
nimieren und den Zeitplan des Projekts zu beschleunigen?   7

8.1 Warum wurde der Ausschuss für Wissenschaft und Kunst in der Sit-
zung vom 11.07.2024 beim Bericht von Staatsminister Markus Blume 
nicht transparent über alle Fakten – insbesondere die bereits bekannte 
Inkompatibilität des von Staatsminister Markus Blume verkündeten 
Vorhabens mit den vertraglichen Verpflichtungen gegenüber Grund-
stückseigentümer Eckert bzw. der Firma OTEC – informiert?   7

8.2 Wie stellt die Staatsregierung sicher, dass die Öffentlichkeit und alle 
Beteiligten transparent über den Fortschritt und die Herausforderungen 
des Konzerthausprojekts informiert und nicht erneut hingehalten bzw. 
nur teilweise informiert werden?   7

Hinweise des Landtagsamts   8
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Antwort  
des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst in Abstimmung mit dem 
Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr  
vom 24.09.2024

Vorbemerkung:
Die Staatsregierung steht zu ihrem Versprechen, in München ein erstklassiges Konzert-
haus für die in München ansässigen Spitzenorchester zu errichten. Der Beschluss der 
Staatsregierung für eine Neuplanung ermöglicht die Realisierung des Projekts trotz 
der in den letzten Jahren massiv gestiegenen Baupreise und der eingetretenen inter-
nationalen Krisen, indem das Projekt auf den Kernbereich reduziert wird. Das Projekt 
soll im Rahmen dieser Neuplanung in einem vertretbaren Kostenumfang effizient ge-
plant und umgesetzt werden. Die Staatsregierung unternimmt die notwendigen Schritte, 
um auf dieser Grundlage die Realisierung des Projekts voranzutreiben.

1.1 Wie ist der Wortlaut des nichtöffentlichen Entwurfs der Beschluss-
vorlage des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst (StMWK) 
und des Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr (StMB), 
die der Süddeutschen Zeitung vorlag1 und aus der sich „mehrere 
Bruchstellen, an denen das Projekt noch scheitern kann“, ergeben 
(falls als Anhang zu dieser Schriftlichen Anfrage nicht möglich, ge-
trennt versenden)?

1.2 Wie ist der Wortlaut des Kabinettsbeschlusses zum Bau des neuen 
Konzerthauses Bayern?

Die Fragen 1.1 und 1.2 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.

Die Fragen betreffen den Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung. Zum Schutz 
der Vertraulichkeit von Ministerratssitzungen (§ 13 Abs. 1 Satz 1 Geschäftsordnung 
der Staatsregierung) können keine Angaben über deren Inhalt gemacht werden. Dies 
schließt sowohl die vorbereitenden Unterlagen der Kabinettssitzung als auch die Ent-
scheidung des Ministerrats ein.

1.3 Wie ist der aktuelle Stand der Finanzierung des Konzerthauses, ins-
besondere im Hinblick auf die Beteiligung des Bayerischen Rund-
funks (BR) und der Bürgerschaft (bitte tabellarisch angeben, welche 
Summen aus der Zivilgesellschaft und welche Summen vom BR zur 
Baufinanzierung erwartet werden)?

2.1 Wurde die bei Frage 1.3 angegebene Summe vor dem 11.07.2024 mit 
dem BR besprochen?

2.2 Wenn ja, welche Position bezieht der BR zu der vom Freistaat ge-
wünschten Beteiligung?

1 https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-konzerthaus-plaene-fragezeichen-lux.
KBk52fsoDpn9o67XWE2Yp9
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2.3 Wie hoch muss nach derzeitiger Kostenkalkulation mindestens der 
prozentuale Anteil der Spenden aus der Zivilgesellschaft sein?

6.1 Wie gestaltet sich die langfristige Nutzung des Konzerthauses durch 
den BR und welche finanziellen Verpflichtungen hat der BR bezüglich 
jährlicher Zahlungen im Rahmen einer Dauernutzung übernommen?

6.2 Wie hoch sind die bisher eingegangenen Spenden aus der Bürger-
schaft und welche Strategien verfolgt die Staatsregierung, um weitere 
Spenden zu generieren (bitte auch auf Kooperation mit der Stiftung 
Neues Konzerthaus eingehen)?

6.3 Wie würde eine Verfehlung der Bemühungen kompensiert werden, 
ausreichend hohe Summe an Spenden aus der Bürgerschaft zu ak-
quirieren?

Die Fragen 1.3, 2.1 bis 2.3 und 6.1 bis 6.3 werden aufgrund des Sachzusammenhangs 
gemeinsam beantwortet. 

Die Finanzierung ist aktuell – vorbehaltlich der jeweiligen Entscheidung des Landtags 
– über den Einzelplan 15 des Haushaltes vorgesehen.

Hinsichtlich der finanziellen Beteiligung des Bayerischen Rundfunks (BR) an der Gesamt-
finanzierung des Konzerthauses München wird auf die Antwort der Staatsregierung 
auf die Fragen 3 a bis 3 c des Abgeordneten Harald Güller (SPD) vom 30.01.2023 
(Drs. 18/28032) verwiesen. Die grundsätzliche Einigung zwischen der Staatsregierung 
und dem BR, dass dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks (BRSO) das 
Erstbelegungsrecht am Konzertsaal zusteht und sich der BR dafür mit einem finan-
ziellen Gesamtpaket beteiligt, hat weiterhin Bestand. Über die abschließenden Kon-
ditionen einer angemessenen Beteiligung des BR an der Neuplanung des Projekts 
werden sich Freistaat und BR zu gegebener Zeit verständigen.

Eine spürbare Beteiligung der Bürgerschaft an der Realisierung des Projekts stellt 
einen weiteren wichtigen Beitrag zur finanziellen und ideellen Unterstützung des Pro-
jekts dar. Entsprechende Spenden für das Konzerthaus München werden von der 
Stiftung Neues Konzerthaus München eingeworben. Die Stiftung bündelt das bürger-
schaftliche Engagement und ist hierfür ein besonderer Partner des Freistaates. Zur 
Höhe der bislang von der Stiftung eingeworbenen Spenden wird auf die Antwort der 
Staatsregierung auf die Fragen 5.1 und 5.2 der Abgeordneten Dr. Helmut Kaltenhau-
ser und Dr. Wolfgang Heubisch (FDP) vom 25.04.2022 (Drs. 18/23825) verwiesen.

Das mit der vorgesehenen Neuplanung bekräftigte Bekenntnis der Staatsregierung zu 
dem Projekt, zu den Leitzielen von künstlerischer Qualität, ausreichender Kapazität, 
exzellenter Akustik, kultureller Bildung und Digitalität sowie der verstärkte Fokus auf 
Nachhaltigkeit und Öffnung in den Stadtraum bieten auch die Basis für eine erneuerte 
Aktivierung privaten Kapitals. Bei einer zukunftsfähigen Planung, die auch die Aspekte 
der Zugänglichkeit, Tagesbelebung und Vermittlung berücksichtigt, geht auch die Stif-
tung von einer positiven Stimmung gegenüber dem Projekt und einem entsprechend 
großzügigen Engagement aus.
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3.1 Welche Bemühungen unternahm die Staatsregierung bisher, um eine 
Einigung über eine mögliche Vertragsänderung im Erbpachtvertrag/
Erbbaurechtsvertrag zu erreichen?

3.2 Welche Interessen würde die Staatsregierung gegebenenfalls auch 
gerichtlich durchsetzen?

3.3 Wie gedenkt die Staatsregierung mit Blick auf den bisherigen Zick-
zackkurs in Bezug auf eine Fertigstellung, eine Zeitklausel vertraglich 
vertrauensvoll „in vertretbarer Weise auszugestalten“?

4.2 Welche Maßnahmen sind geplant, um einen festen Fertigstellungs-
termin halten zu können?

4.3 Bis zu welchem Datum sollte nach den Wünschen der Firma OTEC 
das Konzerthaus spätestens errichtet werden?

5.1 Welche Auswirkungen hat die geplante Reduzierung der Stellplätze 
in der Tiefgarage, z. B. auf die Gesamtkosten des Projekts und die 
Zustimmung des Grundstückseigentümers bzw. des Vertragspartners 
OTEC zur Stellplatzreduktion?

5.2 Welche Forderungen, die auch gerichtlich durchgesetzt werden 
könnten, könnten auf den Freistaat zukommen, falls keine Einigung 
mit OTEC erzielt wird, bzw. wie plant die Staatsregierung, diese zu 
verhindern?

5.3 Wurden die am 11.07.2024 vorgestellten Pläne für das Konzerthaus 
vor der öffentlichen Ankündigung der neuen Pläne mit der Firma 
OTEC diskutiert?

7.1 Welche konkreten Vertragsänderungen werden derzeit mit OTEC 
verhandelt?

7.2 Welche Klauseln könnten eingeführt werden, um eine verbindliche 
Fertigstellung des Konzertsaals zu regeln?

8.3 Welche Positionen vertrat OTEC in Bezug auf die Neuplanung in 
Gesprächen, die vor dem 11.07.2024 zwischen Vertretern der Staats-
regierung und OTEC stattgefunden haben (bitte getrennt beantworten, 
falls in der Antwort auf die Schriftliche Anfrage nicht möglich)?

Die Fragen 3.1 bis 3.3, 4.2 und 4.3, 5.1 bis 5.3, 7.1 und 7.2 sowie 8.3 werden aufgrund 
des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Die Vertragsverhandlungen mit dem Vertragspartner OTEC GmbH & Co. KG sind noch 
nicht abgeschlossen. Eine Auskunft zu den begehrten Informationen würde sowohl die 
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Verhandlungsposition und die Entscheidungsfindung der Staatsregierung als auch Be-
triebs- und Geschäftsgeheimnisse der Vertragspartnerin unmittelbar beeinträchtigen.

4.1 Welche konkreten Schritte unternimmt die Staatsregierung, um ihre 
Bauverpflichtung für das Konzerthaus bzw. einen Kulturbau zu er-
füllen?

7.3 Welche Maßnahmen ergreift die Staatsregierung, um erneute Ver-
zögerungen im Ausschreibungs-, Planungs- und Bauprozess zu 
minimieren und den Zeitplan des Projekts zu beschleunigen?

Die Fragen 4.1 und 7.3 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.

Um den künftigen Planungs- und Umsetzungsprozess effizient, kosten- und terminsicher 
zu realisieren, wird eine Neuplanung mit der Option einer Vergabe der Planungs- und 
Bauleistungen mittels funktionaler Leistungsbeschreibung an einen Totalunternehmer 
in die Wege geleitet. Erster Schritt hierfür ist die Beauftragung einer entsprechenden 
Markterkundung.

8.1 Warum wurde der Ausschuss für Wissenschaft und Kunst in der Sit-
zung vom 11.07.2024 beim Bericht von Staatsminister Markus Blume 
nicht transparent über alle Fakten – insbesondere die bereits bekannte 
Inkompatibilität des von Staatsminister Markus Blume verkündeten 
Vorhabens mit den vertraglichen Verpflichtungen gegenüber Grund-
stückseigentümer Eckert bzw. der Firma OTEC – informiert?

Die Staatsregierung hat am 12.06.2024 in den Ausschüssen für Wissenschaft und Kunst 
sowie für Staatshaushalt und Finanzfragen über den Beschluss zur Neuplanung des 
Konzerthauses München und die tragenden Erwägungsgründe für diese Entscheidung 
umfangreich berichtet. Hierbei wurde auch darauf hingewiesen, dass für die von der 
Staatsregierung geplante Verkleinerung der Tiefgarage die Zustimmung des Vertrags-
partners OTEC GmbH & Co. KG als Erbpachtgeber erforderlich ist.

8.2 Wie stellt die Staatsregierung sicher, dass die Öffentlichkeit und 
alle Beteiligten transparent über den Fortschritt und die Heraus-
forderungen des Konzerthausprojekts informiert und nicht erneut 
hingehalten bzw. nur teilweise informiert werden?

Die Staatsregierung wird den Landtag und die Öffentlichkeit weiterhin in geeigneter 
Weise über das weitere Vorgehen transparent informieren.
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Hinweise des Landtagsamts

Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft. Die korrekte Zitierweise liegt in 
der Verantwortung der Fragestellerin bzw. des Fragestellers sowie der Staatsregierung.

Zur Vereinfachung der Lesbarkeit können Internetadressen verkürzt dargestellt sein. 
Die vollständige Internetadresse ist als Hyperlink hinterlegt und in der digitalen Version 
des Dokuments direkt aufrufbar. Zusätzlich ist diese als Fußnote vollständig dargestellt. 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und 
der  Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente 
abrufbar.

Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de/aktuelles/sitzungen 
zur Verfügung.
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